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entipredjenben SRabatt.

®t. (»nllcit, bcit 81. ©«ober 1891.

$cfelP J»tdj eütent ^Seffern ju, balj mit iljitt Jetne Cetera iträffe ringen.
jJSer fet'ti/t ttidjf ßeffet ifl als |)n, ber Hann 3>td) nndj ntdjt tociter Bringen.

tnanifcben Schweig leiber bis jept, mit StuSnabme ber Kan«
tone greiburg unb Neuenbürg, menig Unterftüfeung gefunben.
Um fo me£)r wirb biefe SettrtttSerflärung bie freubige Sin er«
ïeitnung aller SSeretn§genoffen finbenl

ßebrltngSprüfungen. ®enKommiffionenberßebr«
lingSpritfungSfreife möchten mir empfehlen, nun ungefäumt
bie nötigen Stritte p üeraulaffen, bamit bie uädjften
Prüfungen getnäfe ben Sefdjlitffen ber lebten SDelegirtentier«
fammlnng in ßteftal organifirt merben fönnen.

®aS neue ^Reglement für bie SebrtingSprüfungen ift nun
som 3entralüorfiaub entfpredjenb jenen Sefdjlüffen enbgültig
feftgeftettt morben unb mirb fämmtlidjen ©eftionen unb Sßrüf=
ltngSfreifen iiberfenbet. Stuf befonberu Sßunfcb einiger ©ef=
tionen galten mir ferner pr Sertbeitung an bie fidf) an«
melbenben Sebrlinge einen Slugpg aus bem ^Reglement pr
Serfügmtg. ©benfo finb bem neuen ^Reglement entfpredjenbe
Stumelbefcbeine nebft gormutaren für ben SrüfnngSbefunb
gebrueft morben, beren Sermenbung obtigatorifd) ift. 3n nädj«
fter $eit mirb audj bie ben neuen Sorfcbriften angepaßte
Slnleitung pem Sorftanb genehmigt unb ben S)3rüfnng§fom=
miffionen pr Serfiigung gefteüt merbett tönnen. Sitte biefe
®rudfacfjen motte man nad) Sebarf Dorn ©etretariat Oer«

langen.

®ie Stabelte ber burdjfdpittlidien SDauer ber Bereit in
ben üerfdjiebenen SerufSarten bitten mir p prüfen unb uns
anfällige ©rgänsuitgS« ober StbanberungSPorfcipge bis SRitte
jRooember mittljeilen p motten. ®iefe SCabette fott lünftig

2Bertbe SereinSgenoffent
®er §anbmerlerPerein © ofjau, tt. ©t. ©allen,

beffen SeitrittSerflärung mir im lebten Kreisfebreiben mit«

tbeilen tonnten, ift nach unbenubtem Siblauf ber biermöcbent«

lieben ©infpracbefrift als ©eîtion unfereS Sereins aufge«

nommen.

Zugleich haben mir baS Sergnügen, eine neue Seitritts«
erïlâruttg îttnbgeben su fönnen : ©ie S e b ï I i ti g S p r ü f u n g S«

ïommiffiou beS Kantons ÜReuenburg, bureb tan«

tonales ©efep betr. ben ©dmb ber Sebrlinge gefdjaffen, um
bie im Kanton ÜReuenburg obtigatorifd eingeführten Sehr«

littgSprüfungen su organifiren unb su leiten, bat burd)
©djreiben beS fantonalen Snbuftriebepartements erflärt, im
©inne beS § 2, 3'ffer 3 unferer gentralftatuten als tan«
tonale ©emerbefammer fidj unferm Sereine ansufdjliejjen.
Zugleich ift biefe Kommiffiott gefonnen, bie bortigen Sehr«
Xtngsprüfungen unferer Drganifation tbunlidjft ansupaffeu,
jomie unfere Sorfdjriften unb SDiplome ansuerfenneit.
«

' Unfer Serein unb feine Seftrebungen haben in ber ro«
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Offizielles WuöMationsorgan des fchweiz. Keweröeverems

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr, 1, 8V, per Jahr Fr. 7. 20,

Inserate 20 Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Auftrügen
entsprechenden Rabatt,

St. Gatte», den » Oktober

Kcselp Dich einem Messern zu, daß mit ihm Deine bessern Kräfte ringen.
Wer selbst nicht besser ist als Du, der kann Dich auch nicht weiter bringen.

manischen Schweiz leider bis jetzt, mit Ausnahme der Kau-
tone Freiburg und Neuenburg, wenig Unterstützung gefunden.
Um so mehr wird diese Beitrittserklärung die freudige Aner-
kennung aller Vereinsgenossen finden!

Lehrlingsprüfungen, Den Kommissionen der Lehr-
lingsprüfungskreise möchten wir empfehlen, nun ungesäumt
die nöthigen Schritte zu veranlassen, damit die nächsten
Prüfungen gemäß den Beschlüssen der letzten Delegirtenver-
sammlung in Liestal organisirt werden können.

Das neue Reglement für die Lehrlingsprüfnngen ist nun
vom Zentralvorstand entsprechend jenen Beschlüssen endgültig
festgestellt worden und wird sämmtlichen Sektionen und Prüf-
ungskreisen übersendet. Auf besondern Wunsch einiger Sek-
lionen halten wir ferner zur Vertheilung an die sich an-
meldenden Lehrlinge einen Auszug aus dem Reglement zur
Verfügung. Ebenso sind dem neuen Reglement entsprechende
Anmeldescheine nebst Formularen für den Prüfungsbefund
gedruckt worden, deren Verwendung obligatorisch ist. In näch-
fier Zeit wird auch die den neuen Vorschriften angepaßte
Anleitung vom Vorstand genehmigt und den Prüfungskom-
Missionen zur Verfügung gestellt werden können. Alle diese
Drucksachen wolle man nach Bedarf vom Sekretariat ver-
langen.

Die Tabelle der durchschnittlichen Dauer der Lehrzeit in
den verschiedenen Berufsarten bitten wir zu prüfen und uns
allfällige Ergänzungs- oder Abänderungsvorschläge bis Mitte
November mittheilen zu wollen. Diese Tabelle soll künftig

Werthe Vereinsgenossen!
Der Handwerkerverein Goßau, Kt. St. Gallen,

dessen Beitrittserklärung wir im letzten Kreisschreiben mit-

theilen konnten, ist nach unbenutztem Ablauf der vierwöchent-

lichen Einsprachefrist als Sektion unseres Vereins aufge-

nommen.

Zugleich haben wir das Vergnügen, eine neue Beitritts-
erklärung kundgeben zu können: DieLeh rlin g s prüf u n gs-
kommission des Kantons Neuenburg, durch kan-

tonales Gesetz betr. den Schutz der Lehrlinge geschaffen, um
die im Kanton Neuenburg obligatorisch eingeführten Lehr-
lingsprüfungen zu organisiren und zu leiten, hat durch

Schreiben des kantonalen Judustriedepartements erklärt, im
Sinne des § 2, Ziffer 3 unserer Zentralstatuten als kan-
tonale Gewerbekammer sich unserm Vereine anzuschließen.
Zugleich ist diese Kommisston gesonnen, die dortigen Lehr-
lingsprüfungen unserer Organisation thunlichst anzupassen,
sowie unsere Vorschriften und Diplome anzuerkennen.

- Unser Verein und seine Bestrebungen haben in der ro-
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gemäß 2lrt. 2 bes Reglements bei ber 3ulaffiutg ber Sehr®

linge aïs Rortn bienen.

S)aS neue Reglement bringt feine Reuerungen, bie meßt
buid) bie ©rfaßrungett bei ben einzelnen Prüfungen ober an®

läßlich ber SebrlingSarbeitenauSfteHung in Sern als Rotß®

menbigfeit empfunben morben waren unb fidf> bereits ba ober
bort als gmecfmäßtg erroiefen haben. Reben ber tßnnlichften

-©inßeit bejmecft baSfelbe audj SBereinfacßmtg ber Drganifa®
tion unb S3erbeffernng beS Sßrüfung§Derfaßren§.

®en ijSriifungSorganen möchten mir angelegentlich etn®

pfeßlen, inSbefonbere folgenbe pnäcßftliegenbe Aufgaben an
£anb p nehmen :

1. ©S muß mit allen Sfräften bahin gemirft werben, baß
fidf) bie Snftituiion ber SeßrlingSpiüfnngen möglicßft aus®

beßne nnb in allen SanbeStßeilen éoben faffe. Sie wenigen
©eftionen, welche bis jeßt noch feine Prüfungen oeranftaltet
haben, möchten mir neuerbingS an bie Verpflichtung erinnern,
wenigstens einen Verfucß pr ©inführung p wagen.

Siele SfMfungSfreife fönnten bei einiger Umficht unb
Shätigfeit erweitert, b. I). umliegenbe ©ebiete in ihren Ve®

reich eingebogen werben. SereitS hoben einzelne ©eftionen
fid) angelegen fein laffen, biefe Frage griinbltch p erwägen.
Slnbere finb bemüht, ihren SreiS mit benachbarten fleineren
Sreifen p tierfdjmeljen. ©olcße Seftrebungen liegen forooßl
im Sntereffe ber einbelnen Greife als ber ©efammtinftitution.
Sa es möglich ift, aus ben auSgebehnten SantonSgebieten
non @t. ©aßen, Shurgau, Sutern, greiburg u. f. m. je einen

einheitlichen SßrüfungSfreiS bu gehalten unb bafelbft mit beftem

©rfolg Prüfungen burchbuführen, fo bürfte auch anberorts
eine Sereinigung non Greifen, refp. eine ©ebietSauSbehnung
berfelben nicïjt nur möglich, fonbern fehr jroecfmäßig erfcßeinen.

Sie Sefchaffnng bon ©ïperten bietet an fleinen Orten grö=

ßere ©chwierigfeiten. Sie Soften für Sßublifationen, ©pperten,
SluSfteßungen u. bgl. betragen beinahe ebenfo oiel, ob nun
bie Sheilnehnterbahl eine größere ober Heinere fei. ©ine i

größere Sßrüfung ermöglicht leidjtere Ueberficßt unb einheit*
Iicßere Sachführung. Ser ©cftlufeaft geftaltet fich in einem

größeren ijSrüfungSfreife feierlicher, baS Slnfeßen ber Prüfungen
wächst bei ben Seßrlhtgen, Rteiftern, Sehörben unb bem

Sßublifum. Side biefe ©rünbe möchten mir ben Organen ber

SßrüfnngSfreife bur balbigen reiflichen ©rwägnng anßeimfteßen.
2Bir machen ©ie noch fpepß aufmerffam auf Sïrt. 1 beS

Reglements, wonach SrüfungSfreife, welche fich burdj bie

SluSbreitnng ober Serbefferung ber SehrlingSprüfnng aus»

beidpen, bei ber $ntßeilnng ber ©ubüentionen befonbere Ses

rücffichtigung erfahren fönnen.
2. Sie ©uböention beS SunbeS fpebieß prn Swede ber

SehrlingSprüfungen ift entfpredjenb ber erfreulichen ©ntwicf®

lung ber 3"ftitution oon Saßr p Saßt geftiegen. SBenn

wir auch fernerhin auf oermehrte Unterftüßung rechnen moßen,
müffen mir SIfle barnach trachten, baß bie ©ubPentionen ber

SantonSs unb ©emeinbebehörben, ber Sereine u. f. m. bamit
Schritt halten, ©in Slid auf bie Sabefle „Sufammenfteßung
ber ©rgebniffe ber SehrlingSprüfungen" in unferm Sertdjt
pro 1891 (p. 20/21) getgf uns fofort, baß jene ©uboen«
tionen auch relatiü fehr ungleich bemeffen finb. SKir möchten
baßer ben SßrüfungSfreifen empfehlen, nod) bor ber $eft=
fteßung ber fantonalen unb ©emeinbebubgetS burcß tooßl=
begrünbete ©ingaben an bie pftänbigen Sehörben fich um
angemeffene Unterftüßung ber SehrlingSprüfungen p Per«
wenben unb eoentueß auf bie oorerwähnte Sufammenfteßung
p tierweifen. äßir werben unferfeits gerne SlßeS tßun, was
in unfern Sräften fteßt, um günftigen Soben p bereiten.

3. @s muß instünftig auf eine ftrengëre Jsjanbßabung
ber Sorfchriften, inSbefonbere betreffenb bie Sulaffung ber
Lehrlinge pr Prüfung, gebmngen werben. SiS jefet hat man
j. 83. nach ber Saner ber beftanbenen Sehrjeit nidjt immer
gehörig gefragt unb Seßrlinge geprüft, welche eigentlich nur
bie erften ©tufen ber Serufsleßre prücfgelegt hatten. Solches
Sorgehen ift geeignet, bem Slnfehen ber gefammten 3nftitu=

tion bebentenb p fdjaben. Slucß ber Rachweis über ben Ses
fucß einer FortbilbungSfcßuIe würbe an manchen Orten, wo
bocß fol^e Schulen jebem Seßrltng leicht pgänglich finb,
nicht abtierlangt. SBir müffen bie IßrüfungSfommiffionen er=
fucßen, im Sntereffe ber beffern Frequenj ber gewerblichen
FortbilbungSfcßulen ben bezüglichen Sorfdiriften genau nach®
pïommen. 2öir empfehlen bas Seifpiel ber ©ewerbeüeieine
Sern unb Safel pr Racßaljmung, meldie bei Seginn beS
SBinterhalbjahreS in ben öffentlichen Slattern auf jene Se®
ftimmungen (Sïrt. 2 beS Reglements) aufmerffam machten
unb funbgaben, baß fünftig fein Seßrling mehr ohne ben
geforberten StuSmeiS pr Prüfung pgelaffen werbe, weßßalb
ein regelmäßiger 83efucß ber ©cljulen für jeben Seßrling
nothwenbig fei.

Stögen bie Organe ber SrüfungSfreife fich angelegen
fein laffen, mit aßen Gräften bahin p mirfen, baß fdjon bie
nächftjährigen Prüfungen bie günftigen SSirfungen ber, in
ßieftal gefaßten Sefd)Iüffe barlegen fönnen.

* * *
Slßfäflig noch auSftehenbe Fragebogen ju bên ©rßebungen

betreffenb bie $ranfen= unb Unfaßoerfi^erung bitten wir
mögltchft balb einpfenben.

-Dlit freunbetbgenöfftfcfpem ®ruß
S"ür ben teitenben SluSfchuß,

®er tßräfibent : Dr. g. §tö|)it.
®er Sefretär: JOerner

Die gegenwärtige Ausstellung sehwei-
zerischer Glasgemälde in Zürich.

In Zürich wurde die schönste Ausstellung von
Schweizerscheiben eröffnet, die je gesehen worden
ist. Sie befindet sich in der „Börse".

Der Ausdruck „schönste" ist absichtlich ge-
wählt; denn was künstlerischen Werth der Mehr-
zahl der Scheiben und günstige Aufstellung der-
selben anbelangt, übertrifft diese Ausstellung die
1883er ebenso sehr, als letztere ihre Vorgänger.

In dem matten Lichte der Oktober- und No-
vember-Tage kommt die Farbengluth der alten
Schweizerscheiben so recht zur Geltung. Sommer-
glänz und direktes Sonnenlicht schwächen die
Wirkung von Glasmalereien ab, und es ist gewiss
nicht blosser Zufall, dass diese Kunst hauptsäch-
lieh in nordischen, sonnenarmen Ländern Fuss ge-
fasst hat. An trüben Tagen, die unserem Klima
so viel zahlreicher sind als helle, bringen gemalte
Scheiben ein Licht und eine Wärme in die Wohn-
räume, die man nicht mehr gern vermissen möchte,
nachdem man sich daran gewöhnt hat. Das haben
unsere Vorväter herausgefunden und die erstaun-
liehe Verbreitung von Glasmalereien in der Schweiz
in früheren Jahrhunderten dürfte nicht zum min-
desten auf diesen Einfluss zurückzuführen sein.
Vielleicht liegt darin ein Wink für die Zukunft.

Was ist eine gemalte Glasscheibe werth? —
Mancher gäbe dafür keinen Franken; letzthin aber
habe ich eine für Fr. 12,000 kaufen sehen und
hundert andere für Fr. 1000 und mehr, im Ganzen
etwa fünfhundert Scheiben für Fr. 400,000. Das
war im alten schönen Konstanz am Bodensee, im
Kapitelssaal jenes Münsters, wo einst die berühmte
Kirchenversammlung stattgefunden hat, und aus
den meisten grosseh Städten Deutschlands und der
Schweiz waren Kaufliebhaber da, theils Händler,
welche die Glasbilder weiter verkaufen wollten,
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gemäß Art. 2 des Reglements bei der Zulassung der Lehr-
linge als Norm dienen.

Das neue Reglement bringt keine Neuerungen, die nicht
durch die Erfahrungen bei den einzelnen Prüfungen oder an-
läßlich der Lehrlingsarbeitenausstellung in Bern als Noth-
wendigkeit empfunden worden wären und sich bereits da oder
dort als zweckmäßig erwiesen haben. Neben der thnnlichsten

-Einheit bezweckt dasselbe auch Vereinfachung der Organisa-
tion und Verbesserung des Prüfungsverfahrens.

Den Prüfungsorganen möchten wir angelegentlich em-
pfehlen, insbesondere folgende zunächstliegende Aufgaben an
Hand zu nehmen:

1. Es muß mit allen Kräften dahin gewirkt werden, daß
sich die Institution der Lehrlingsplüfungen möglichst aus-
dehne und in allen Landestheilen Boden fasse. Die wenigen
Sektionen, welche bis jetzt noch keine Prüfungen veranstaltet
haben, möchten wir neuerdings an die Verpflichtung erinnern,
wenigstens einen Versuch zur Einführung zu wagen.

Viele Prüfungskreise könnten bei einiger Umsicht und
Thätigkeit erweitert, d. h. umliegende Gebiete in ihren Be-
reich eingezogen werden. Bereits haben einzelne Sektionen
sich angelegen sein lassen, diese Frage gründlich zu erwägen.
Andere sind bemüht, ihren Kreis mit benachbarten kleineren
Kreisen zu verschmelzen. Solche Bestrebungen liegen sowohl
im Interesse der einzelnen Kreise als der Gesammtinstimtion.
Da es möglich ist, aus den ausgedehnten Kantonsgebieten
von St. Gallen, Thurgau, Luzern, Freiburg u. s. w. je einen

einheitlichen Prüfungskreis zu gestalten und daselbst mit bestem

Erfolg Prüfungen durchzuführen, so dürfte auch anderorts
eine Vereinigung von Kreisen, resp, eine Gebietsausdehnung
derselben nicht nur möglich, sondern sehr zweckmäßig erscheinen.

Die Beschaffung von Experten bietet an kleinen Orten grö-
ßere Schwierigkeiten. Die Kosten für Publikationen, Experten,
Ausstellungen u. dgl. betragen beinahe ebenso viel, ob nun
die Theilnehmerzahl eine größere oder kleinere sei. Eine -

größere Prüfung ermöglicht leichtere Uebersicht und einheits
sichere Durchführung. Der Schlußakt gestaltet sich in einem

größeren Prüfungskreise feierlicher, das Ansehen der Prüfungen
wächst bei den Lehrlingen, Meistern, Behörden und dem

Publikum. Alle diese Gründe möchten wir den Organen der

Prüfungskreise zur baldigen reiflichen Erwägung anheimstellen.
Wir machen Sie noch speziell aufmerksam auf Art. 1 des

Reglements, wonach Prüfungskreise, welche sich durch die

Ausbreitung oder Verbesserung der Lehrlingsprüfung aus-
zeichnen, bei der Zutheilung der Subventionen besondere Be-
rücksichtigung erfahren können.

2. Die Subvention des Bundes speziell zum Zwecke der

Lehrlingsprüfungen ist entsprechend der erfreulichen Entwick-
lung der Institution von Jahr zu Jahr gestiegen. Wenn
wir auch fernerhin auf vermehrte Unterstützung rechnen wollen,
müssen wir Alle darnach trachten, daß die Subventionen der

Kantons- und Gemeindebehörden, der Vereine u. s. w. damit
Schritt halten. Ein Blick auf die Tabelle „Zusammenstellung
der Ergebnisse der Lehrlingsprüfungen" in unserm Bericht
pro 1891 (p. 20/21) zeigt uns sofort, daß jene Subven-
tionen auch relativ sehr ungleich bemessen sind. Wir möchten
daher den Prüfungskreisen empfehlen, noch vor der Fest-
ftellung der kantonalen und Gemeindebudgets durch wohl-
begründete Eingaben an die zuständigen Behörden sich um
angemessene Unterstützung der Lehrlingsprüfungen zu ver-
wenden und eventuell auf die vorerwähnte Zusammenstellung
zu verweisen. Wir werden unserseits gerne Alles thun, was
in unsern Kräften steht, um günstigen Boden zu bereiten.

3. Es muß inskünftig auf eine strengere Handhabung
der Vorschriften, insbesondere betreffend die Zulassung der
Lehrlinge zur Prüfung, gedrungen werden. Bis jetzt hat man
z. B. nach der Dauer der bestandenen Lehrzeit nicht immer
gehörig gefragt und Lehrlinge geprüft, welche eigentlich nur
die ersten Stufen der Berufslehre zurückgelegt hatten. Solches
Vorgehen ist geeignet, dem Ansehen der gesammten Jnstitu-

tion bedeutend zu schaden. Auch der Nachweis über den Be-
such einer Fortbildungsschule wurde an manchen Orten, wo
doch solche Schulen jedem Lehrling leicht zugänglich sind,
nicht abverlangt. Wir müssen die Prüfungskommissionen er-
suchen, im Interesse der bessern Frequenz der gewerblichen
Fortbildungsschulen den bezüglichen Vorschriften genau nach-
zukommen. Wir empfehlen das Beispiel der Gewerbevereine
Bern und Basel zur Nachahmung, welche bei Beginn des
Winterhalbjahres in den öffentlichen Blättern auf jene Be-
stimmungen (Art. 2 des Reglements) aufmerksam machten
und kundgaben, daß künftig kein Lehrling mehr ohne den
geforderten Ausweis zur Prüfung zugelassen werde, weßhalb
ein regelmäßiger Besuch der Schulen für jeden Lehrling
nothwendig sei.

Mögen die Organe der Prüfungskreise sich angelegen
sein lassen, mit allen Kräften dahin zu wirken, daß schon die
nächstjährigen Prüfungen die günstigen Wirkungen der. in
Liestal gefaßten Beschlüsse darlegen können.

^ *
Allfällig noch ausstehende Fragebogen zu dên Erhebungen

betreffend die Kranken- und Unfallversicherung bitten wir
möglichst bald einzusenden.

Mit freundeidgenvssischem Gruß
Für den leitenden Ausschuß,

Der Präsident: Or. I. Stößet.
Der Sekretär: Werner Krebs.

vis ASßsSniväl'tiZss àsstsIlunZs sotivsi-
xsrislZksl' VlasSomäläv in 2üriod.

In 2üriob rvurcls clis sobousts l^usstolluuA von
Lobrvoissrsoboiborr sroüust, 6is js Assobsu vorcisrr
ist. Lis bobuclot siob irr cisr „Lörss".

Osr ^.usclruok „sobörrsts" ist absiobtliob gs-
rväblt; clouu rvas kürrstlsrisolrsu liVsrtb clsr Nsbr-
sabl clsr Lobsibsu und AüostiZs ^.ukstslluuA 6sr-
solbsrr aubslaugt, übsrtrisist clioss àsstssiullA clis
1883sr obouso ssbr, als lotstsro ibrs VorgätrZor.

Irr clom mattsrr I-iobts 6or Oktobor- urrcl Ils-
vombsr - ?aAS kommt clis ?arbouAlutb clsr altorr
Lobcvoissrsobsibsrr so rsobt sur GsltuuZ. Lommor-
Alan?! uucl cliroktss Lourrsuliobt sobeväobsu clis

äiVrrkurrZ von Glasmalsrsisu ab, uucl ss ist gsrviss
rriobt blosssr Sukall, class clisss Xuust bauptsäob-
liob irr rrorclisobsu, soiriioiiarmslr I-äuftoru ?uss Zs-
Lasst bat. ^.u trüboir l'aZsu, clis urrssrsm Xlima
so viel sablrsiobor sirrci als bolls, briuAsu Asmalts
Lobsibsrr sirr Isiobt urrcl sirrs liVarms irr clis ä^obu-
rärrmo, clis marr rriobt msbr Zsru vsrmisssrr möobto,
uaobclom marr siob clarau Asrvöbrrt bat. Das babsu
rrrrssrs Vorvätor borausKskumlsrr uucl clis srstauu-
liobs VsrbroituuA vorr Ollasmalsroisu irr clsr Lobrvois
irr krübsrou Oabrburrclortsii clürkto rriobt sum miu-
clostsrr auk clisssrr Usiutluss surüoksukübrsrr ssirr.
Visilsiobt lisßt clarirr sin wirrst für 6is Tuburrkt.

liVas ist sirrs Asmalto Glassoboibs rvsrtb? —
Narrobvr Zäbs clakür ksiusu ?rauksu; làtbirr abor
babs iob sirrs kür ?r. 12,000 kauksu ssborr urrcl

buuclsrt auâsro kür ?r. 1000 urrcl msbr, im 0lau2su
strva küukbuuäsrt Lobsibsu kür ?r. 400,000. Das
rvar im altsu soböusrr Loustau^ am Loclousso, im
Lapitslssaal ^jsuss Nüustsrs, rvo siust clis bsrübmto
LirobsuvsrsammluuA stattAskuuclou bat, urrcl aus
clsu msistsu ^rossstr Ltäcltou Ovutsoblaucls urrcl clsr
Lobvois rvarou Liaukliobbabsr cla, tbsils Läucllsr,
vslobs clis Glasbilclsr >voitsr vsrkauksu volltou,
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